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zunächst der nach zivilrechtlichen Bestimmungen voll Hand
lungsfähige erfaßt (§g 49 bis 59 ZGB). Handelt es sich jedoch 
z. B. um Fälle der Abwehr von Gefahren oder um die Be
seitigung von Störungen, können allerdings die zivilrechtli
chen Bestimmungen über die Handlungsfähigkeit ebensowe
nig alleiniger Maßstaö sein wie die Altersbegrenzungen ord- 
nungs- und strafrechtlicher Verantwortlichkeit. Hier muß im 
Interesse der sozialistischen Gesellschaft und des einzelnen 
Bürgers die Forderung oder Auflage auch an noch nicht oder 
nicht voll Handlungsfähige gestellt werden (z. B. Abwehr 
einer Brandgefahr, notwendige Maßnahmen zur Gewährlei
stung der Sicherheit im Straßenverkehr oder zur Verhinde
rung, daß Kinder brüchige Eisflächen betreten, mit Streich
hölzern hantieren usw.).

Ist eine juristische Person (Betrieb) oder ein anderes 
Rechtssubjekt Adressat von Forderungen oder Auflagen, wird 
die Maßnahme an denjenigen adressiert, der für die juristi
sche Person handelt (z. B. der Direktor des volkseigenen Be
triebes) oder der auf Grund der Arbeitsordnung, des Statuts 
oder durch Weisung oder Vertrag zum Handeln verpflichtet 
ist.

Auch wenn eine Rechtsvorschrift ausdrücklich festlegt, 
daß Betrieben Auflagen erteilt werden können, richtet sich 
die Auflage an eine für den Betrieb handelnde Person. Das 
hängt auch mit der Durchsetzung von Forderungen oder Auf
lagen zusammen. Sofern diesen verwaltungsrechtlichen Ent
scheidungen schuldhaft nicht nachgekommen wird, kann bei 
Vorliegen der notwendigen tatsächlichen und rechtlichen Vor
aussetzungen ein Ordnungsstrafverfahren durchgeführt und 
es können Ordnungsstrafmaßnahmen ausgesprochen werden.6 
Das ist allerdings nur gegenüber einem Bürger, nicht jedoch 
gegenüber einer juristischen Person rechtlich zulässig. Zwar 
ist auch nachträglich die Ermittlung des Verantwortlichen 
entsprechend § 9 Abs. 3 OWG möglich, zweckmäßiger ist es 
jedoch, den Verantwortlichen von vornherein in der Auflage 
oder Forderung zu benennen.

Verhaltens- oder Zustands- bzw. Sachhaftung

Insbesondere im Zusammenhang mit der Überwindung von 
Gefahren oder der Beseitigung von Störungen, durch die Per
sonen beeinträchtigt oder Sachwerte geschädigt werden kön

nen, ist die sog. Verhaltens- oder Zustands- bzw. Sachhaftung 
Voraussetzung zum Erheben von Forderungen oder Erteilen 
von Auflagen. Die Zulässigkeit der staatlichen Forderung oder 
Auflage wird von dem die Ordnung und Sicherheit störenden 
objektiven Verhalten einer Person oder von der Tatsache 
abgeleitet, daß von Sachen Gefahren oder Störungen ausge
hen. Sie können in Rechtsvorschriften ausdrücklich beschrie
ben sein (z. B. § 14 Abs. 2 Straßen Verordnung; § 24 Wasser
gesetz) oder auch ganz allgemein als Gefahren und Störungen 
bezeichnet werden (z. B. § 11 Abs. 3 VP-Gesetz; § 16 Buchst, d 
Brandschutzgesetz; §5 Abs. 2 Buchst, a VO über den Kata
strophenschutz). Im letzten Fall werden die möglichen Aus
wirkungen rechtlich bestimmt (z. B. Gefahren für Leben und 
Gesundheit, für Sachwerte usw.).

Die zuständigen Staatsorgane stellen die Forderung an 
die Person, von deren V e r h a l t e n  die Gefahr oder Störung 
ausgeht. Die Person ist sowohl für eigenes störendes Verhal
ten als auch für das ihr zur Aufsicht anvertrauter Personen 
verantwortlich (z. B. Kinder, Pflegebefohlene).

Die Sach- oder Zustandshaftung tritt ein, wenn ein rechts
widriger Zustand gegeben ist oder wenn von Sachen Störun
gen oder Gefahren ausgehen. Die Forderung oder Auflage 
ergeht hier an den Rechtsträger (an die Person, die für ihn 
handelt), den Eigentümer, Besitzer, Verwalter oder an die 
Person, die die tatsächliche Gewalt über die Sache ausübt, die 
den rechtswidrigen Zustand ausmacht oder von der Gefahren 
oder Störungen (z. B. Brand- oder Explosionsgefahren) aus
gehen.

Verhaltens- und Zustandshaftung können nebeneinander 
bestehen. Beide liegen z. B. dann vor, wenn jemand ein tech
nisch den Rechtsvorschriften widersprechendes Kraftfahrzeug 
im öffentlichen Straßenverkehr führt. In der gegenwärtigen 
Diskussion zum Verwaltungsverfahrensrecht7 in der DDR 
sollte dieser Gegenstand nicht unberücksichtigt bleiben.
Prof. Dr. sc. WOLFGANG SURKAU, Berlin
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Rechtsprechung

Arbeitsrecht §

§ 117 Abs. 2 AGB.
Nimmt der Werktätige seine Tätigkeit im Betrieb aus gesell
schaftlich gerechtfertigten Gründen (hier: nicht vorwerf bare 
vorzeitige Beendigung des Studiums) während des Planjah
res auf, steht ihm ein Anspruch auf anteilige Jahresendprä
mie zu, dessen Höhe unter Berücksichtigung der Leistungen 
des Werktätigen im Gerichtsverfahren durch das Gericht fest
zusetzen ist.
BG Dresden, Urteil vom 30. September 1985 — BAB 135/85.

Die Verklagte hat das am 1. September 1983 an der Ingenieur
schule auf gerammene Fachschulstudium ohne Abschluß vor
zeitig beendet. Deshalb hat sie am 1. März 1984 ihre Tätigkeit 
im >elegierungsbetrieb wieder aufgenommen.

Die Verklagte begehrt anteilige Jahresendprämie für das 
Jahr 1984. Der Kläger hat ihrer Forderung nicht entsprochen, 
jedoch anstelle anteiliger Jahresendprämie eine Leistungs
prämie von 150 M gezahlt. Dem Antrag der Verklagten hatte 
die Konfliktkommission stattgegeben. Auf den Einspruch des 
Klägers hat das Kreisgericht den Beschluß der Konfliktkom
mission aufgehoben und den Antrag der Verklagten mit der 
Begründung abgewiesen, daß ein Rechtsanspruch auf anteilige 
Jahresendprämie gemäß § 117 Abs. 2 Buchst, d AGB nicht vor
liegt und auch kein weiterer gesellschaftlich gerechtfertigter 
Grund gegeben ist.

Dagegen richtet sich die Berufung der Verklagten mit dem 
Antrag, festzustellen, daß der Anspruch auf anteilige Jahres
endprämie besteht, und den Kläger zur Zahlung derselben 
zu verpflichten.

Die Berufung hatte Erfolg.

Aus der Begründung:
Der Senat hatte in der mündlichen Verhandlung den Sachver
halt weiter aufzuklären. Dabei konnte insbesondere festge
stellt werden, daß die Verklagte das Studium aus Gründen 
vorzeitig beendet hat, die nicht in ihrem subjektiven Ermes
sen liegen. Aus einer Stellungnahme der Fachschule ergibt 
sich, daß die Verklagte trotz großer Bemühungen und Unter
stützung durch das Seminargruppenkollektiv den Studienan
forderungen nicht gerecht werden konnte. Ausdrücklich wird 
eingeschätzt, daß eine mangelnde Lernhaltung bei der Ver
klagten nicht vorlag.

Bei dieser Sachlage war es gerechtfertigt, das Studium 
abzubrechen und die Verklagte entsprechend ihrer beruflichen 
Ausbildung wieder in den Arbeitsprozeß aufzunehmen.

Das Kreisgericht hat insbesondere verkannt, daß in § 117 
Abs. 2 Buchst, a—h AGB gesellschaftlich gerechtfertigte 
Gründe für die Gewährung anteiliger Jahresendprämie nur 
beispielhaft geregelt sind. Diese Aufzählung ist also keine 
abschließende Aufzählung, so daß weitere gesellschaftlich ge
rechtfertigte Gründe vorliegen können. Das ergibt sich aus 
§ 117 Abs. 2 letzter Satz AGB.

Nimmt demnach ein Werktätiger die Tätigkeit nach vorzei
tiger Beendigung eines Fachschulstudiums während des Plan
jahres im Betrieb auf, ist der Anspruch auf anteilige Jahres
endprämie begründet und gesellschaftlich gerechtfertigt, wenn 
der ordnungsgemäße Studienabschluß nicht möglich war. Das 
ist der Fall, wenn der Werktätige aus objektiven Gründen 
nicht in der Lage ist, die geforderten Leistungen zu erbringen, 
und deshalb die vorzeitige Exmatrikulation erfolgt.

Diese Auffassung wird auch von dem Vertreter des Be
zirksvorstandes der IG Metall geteilt.


